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Quellensteuer wird nicht im Rahmen einer Steuerveranlagung eingefordert, sondern bereits 

an der Zahlungsquelle einbehalten und an die Finanzbehörde abgeführt. Vorrangiges Ziel 

dieser Besteuerungsform ist die Sicherstellung des fiskalischen Besteuerungsanspruchs. 

Der Staat macht hierdurch Dritte zu Exekutivorganen und regelmäßig zu 

Haftungsschuldnern des Steueranspruchs. Der nachfolgende Beitrag gibt einen Überblick 

über die Strukturierung, Probleme und Quellensteuerrisiken bei grenzüberschreitenden 

Sachverhalten. 

I. Funktion und Inhalt 

Es liegt in der Regelungskompetenz des Gesetzgebers, welche Zahlungen er für 

quellensteuerpflichtig erklärt. Dies muss sich nicht auf Gehaltszahlungen (Lohnsteuer), Zins- 

und Dividendenansprüche beschränken. Theoretisch denkbar sind Quellensteuern auf 

Mietzinsen, Leasingraten, Kaufpreis, Dienst- und Werkvertrag und jegliche sonstigen 

regelmäßigen oder einmaligen Zahlungen. Die Grenzen liegen lediglich in der Praktikabilität, 

der Ausgestaltung der materiellen Steuerpflicht sowie der tatsächlichen Bereitschaft des 

Steuerzahlers, die Auferlegung derartiger Pflichten und Zusatzbelastungen zu dulden. Bei 

internationaler Geschäftstätigkeit haben vor allem Quellensteuern auf Kapitalerträge 

praktische Bedeutung. Hinzu treten Zahlungen für Lizenzen oder andere Formen von 

“Intellectual Property”.  

Quellensteuervorschriften sind danach zu unterscheiden, ob sie einen Abgeltungs- oder 

Anrechnungseffekt aufweisen: 

• Im Falle einer bloßen Abschlagswirkung wird die einbehaltene und abgeführte 

Quellensteuer im Rahmen der Steuerveranlagung auf die persönliche Steuerschuld 

angerechnet. Ihre Belastungswirkung besteht somit lediglich in einem Liquiditäts- und 

Zinseffekt.  

• Falls die Quellensteuer dagegen an Stelle der späteren Steuerveranlagung tritt, führt 

sie zu einer Definitivbelastung in Höhe des einbehaltenen Steuersatzes. Dieser kann 

über oder unter dem individuellen Steuersatz des Steuerpflichtigen liegen. Die 

Abgeltungssteuer kann an die Stelle einer sonst geltenden Steuerfreiheit treten. 

In der Praxis spielt die Quellensteuer insbesondere bei grenzüberschreitenden 

Bankzahlungen eine große Rolle. Hierbei sind Zahlungen an ein Kreditinstitut (pay-in) zu 

unterscheiden von den entsprechenden Auszahlungen (pay-out). In beiden Fällen kann sich 

eine Steuerbelastung aus Rechtsvorschriften des Herkunftslands, des Ziellandes sowie - als 

eher theoretische Möglichkeit - aus einem Drittland ergeben. Als weiteres 
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Differenzierungsmerkmal der steuerlichen Analyse wird unterschieden zwischen einer 

Quellensteuerbelastung aus Zahlungen, die bereits bei Vertragsabschluss (voraus-)gezahlt 

werden und den Zahlungen während einer mehr oder weniger langen Vertragslaufzeit. 

Letztlich ergibt die steuerliche Kartografierung ein komplexes Raster von unterschiedlichen 

Ansatz- und Prüfpunkten, selbst wenn eine denkbare spätere Rechtsänderung hierbei 

unberücksichtigt bleibt. 

II. Berücksichtigung bei der Vertragsgestaltung 

Grenzüberschreitende Vertragsbeziehungen sind regelmäßig darauf ausgerichtet, eine 

Belastung der Zahlungsströme mit Quellensteuern auszuschließen. Dies erfolgt 

typischerweise dadurch, dass der Anfall von quellensteuerpflichtigen Einkünften vermieden 

wird, indem z.B. statt quellensteuerpflichtiger Zinszahlungen quellensteuerfreie 

Mietzahlungen erfolgen. Ist dies nicht möglich - z.B. aufgrund einer steuerlichen 

Umqualifizierung - so werden Jurisdiktionen ohne Quellensteuerpflicht gewählt oder bei 

denen die Erhebung von Quellensteuern durch Doppelbesteuerungsabkommen 

ausgeschlossen sind.  

Im Rahmen der internationalen Steuerplanung besteht die Möglichkeit, Drittländer oder 

steuergünstige Doppelbesteuerungsabkommen in die Vertragsbeziehungen einzubeziehen 

(Jurisdiction Shopping bzw. Treaty Shopping). Das nationale Steuerrecht sieht allerdings 

zunehmend “Limitation of Benefits”-Regelungen vor, die zusätzliche Anforderungen an die 

Zwischengesellschaft stellen. Diese betreffen die außersteuerliche Bedeutung der 

Zwischenschaltung sowie Anforderungen an deren Geschäftstätigkeit und ihre 

Gesellschafter. Eine konkrete Einzelfallprüfung ist erforderlich, um sicher zu stellen, dass die 

gewählte Struktur auch steuerlich respektiert und die Quellensteuerbelastung vermieden 

wird. 

Die Verteilung von Quellensteuerlasten setzt voraus, dass sich aus dieser 

Besteuerungsform ein konkreter Steuerschaden ergibt. Soweit es sich um eine 

Abschlagssteuer handelt, wird eine Erstattung bzw. Anrechnung regelmäßig erst zu einem 

späteren Zeitpunkt möglich werden. Hierdurch wird ein Zinsschaden unvermeidlich. Das 

deutsche Recht sieht in § 50d Abs. 1 EStG auch bei einer bestehenden DBA-Regelung die 

Pflicht zum Quellensteuerabzug vor und verweist den ausländischen Steuerpflichtigen 

insoweit auf das Quellensteuererstattungsverfahren. Dagegen erlaubt z.B. das 

amerikanische Recht dem "Withholding Agent" eine Anpassung der Quellensteuer an einen 

reduzierten DBA-Steuersatz. Voraussetzung hierzu ist insbesondere die Vorlage des 

entsprechenden Steuerformulars (Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for US 

Tax Withholding, Formular W-8BEN). Das in Art. 29 DBA-USA vorgesehene 
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Erstattungsverfahren ist dann nicht mehr erforderlich.  

Soweit die Quellensteuerpflicht nicht oder nicht vollständig beseitigt wird, bedarf es der 

Berücksichtigung der Steuerbelastung bei der vertraglichen Ausgestaltung der 

Rechtsbeziehungen. Dies kann so erfolgen, dass lediglich der Nettobetrag unter 

Berücksichtigung des Steuerabzugs an den Vertragspartner gezahlt wird und dieser als 

"geldwerten Vorteil" die zusätzliche Bescheinigung über die abgeführte Quellensteuer erhält. 

Häufig wird jedoch auch vereinbart, dass der Zahlungsbetrag so weit aufgestockt wird, dass 

sich unter Berücksichtigung des Quellensteuerabzugs  der nominal vereinbarte 

Zahlungsbetrag ergibt ("Gross-up-Klausel"). In diesem Fall ist sicher zu stellen, dass die 

gezahlte und abgeführte Quellensteuer wirtschaftlich dem Zahlenden, nicht dem 

Zahlungsempfänger zugute kommt (“Tax Benefit Payback”). 

III. Die Aufteilung von Quellensteuerrisiken  

Während bei einer Quellensteuerbelastung, die bereits bei Vertragsabschluss erkannt 

wurde, primär die Frage des sachgerechten Umgangs mit den administrativen 

Anforderungen im Vordergrund steht, stellt sich bei der unerwarteten Quellensteuer die 

Frage, welche Vertragspartei den Steuerschaden zu tragen hat. Überraschungen kann es 

aufgrund einer steuerlichen Umqualifizierung der zivilrechtlichen Regelung, der steuerlichen 

Zusammenfassung von Einzelzahlungen sowie der steuerlichen Aufspaltung eines 

zivilrechtlich einheitlichen Vorgangs geben. Ansatzpunkte hierfür sind die wirtschaftliche 

Betrachtungsweise sowie das Steuerumgehungsverbot, in Deutschland insbesondere in den 

§§ 39, 41 und 42 der Abgabenordnung geregelt. Auch eine Restrukturierung der 

Geschäftstätigkeit sowie ein Über- oder Unterschreiten gewisser steuerrelevanter Grenzen 

kann im Einzelfall zur nachträglichen Quellensteuerpflicht führen. Als dritte und für die Praxis 

wichtigste Fallgruppe ist die nachträgliche Einführung der Quellensteuer im Wege einer 

Rechtsänderung zu nennen. 

Soweit die Anrechnung ausgeschlossen oder begrenzt ist (Anrechnungsüberhang), erhält 

die Quellensteuer den Charakter einer Definitivbelastung. Bei einer strukturierten 

Finanztransaktion, bei der sich trotz großvolumiger Zahlungsströme nur eine geringe 

Profitmarge ergibt, kann die Quellensteuerbelastung diesen Gewinn übersteigen. Hier 

gewinnt die Verteilung der Quellensteuerbelastung eine überragende Bedeutung für die 

Abschätzung des Risikoprofils. Während bei herkömmlichen deutschen 

Vertragsgestaltungen die Steuerarbitrage, also die Verschiebung der Steuerrisiken, im 

Wege einer Nebenkostenregelung erfolgt, sieht der internationale Vertragsstandard (auch) 

für Quellensteuerrisiken hochkomplexe Steuerentschädigungsvereinbarungen in Form von 

„Tax Indemnity Clauses" vor. 
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Die Übernahme von Steuerrisiken fällt dann leicht, wenn aufgrund einer verbindlichen 

Regelung mit den Finanzbehörden deren Beherrschbarkeit bejaht werden kann. Dies kann 

aufgrund eines - nur im Ausland denkbaren - Steuervertrages mit der Finanzbehörde 

erfolgen, oder aber im Rahmen einer formalen Auskunft mit Bindungswirkung nach Treu und 

Glauben des zuständigen deutschen Finanzamts. Da nach deutschem Steuerrecht die 

verbindliche Finanzamtsauskunft nur für den Antragsteller und nur für die Rechtslage bei 

Auskunftserteilung Bindungswirkung entfaltet, ist deren praktischer Nutzen jedoch begrenzt. 

Die deutsche Vertragsseite wird zur Entschädigung der ausländischen Vertragspartner für 

deren deutsche Steuerbelastung bereit sein, wenn dies vice versa bezüglich der 

ausländischen Steuern seitens des Vertragspartners erfolgt. Hintergrund ist die besondere 

Einschätzbarkeit eigener nationaler Regelungen. Die Übernahme ausländischer 

Steuerrisiken mag auch dann im Einzelfall akzeptabel sein, wenn sich die Steuerfreiheit 

nicht nur aus nationalem Steuerrecht ergibt, sondern zusätzlich die Sicherheit einer DBA-

Regelung besteht. Vergleichbar hiermit ist die Sicherheit einer Steuerfreiheit im 

europäischen Binnenmarkt aufgrund einer EU-einheitlichen Regelung. 

Die allgemeinen Verteilungsregelungen werden sachgerechterweise durch 

Sonderregelungen durchbrochen, um kaufmännischen Gesichtspunkten angemessen 

Rechnung zu tragen.  

• So wird der deutsche Geschäftsmann von Banken, die Zahlungen aus dem 

Ausland leisten, zu Recht verlangen, dass die Bank das hiermit verbundene 

Quellensteuerrisiko für die gegenwärtige Rechtslage (Tag-1-Risiko) selber trägt.  

• Für tatsächliche Veränderungen (Sitzverlegung, Wechsel der Zahlstelle, 

Umstrukturierung, Forderungsabtretung etc.) trägt der Verursacher das hiermit 

verbundene Zusatzrisiko.  

• Ist die Quellensteuer nur aufgrund von Aktivitäten entstanden, die nicht im 

Zusammenhang mit der Transaktion stehen, so scheidet eine Überwälzung des 

Schadens auf andere aus. 

• Soweit die Quellensteuerbefreiung oder -reduzierung von gewissen formellen 

Voraussetzungen, wie z.B. einer entsprechenden Antragstellung, abhängt, muss 

der Schaden vertraglich der Partei zugewiesen werden, die nicht sachgerecht 

kooperiert. 

• Der Bruch einer vertraglichen Zusicherung darf für die vertragstreue Partei 

genauso wenig zu einem erhöhten Quellensteuerrisiko führen, wie Vorsatz, grobe 
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Fahrlässigkeit oder gar eine Straftat ihres Vertragspartners.  

Diese exemplarisch hervorgehobenen Gesichtspunkte bedürfen  einer detaillierten Regelung 

im Rahmen des Vertragswerks. Gleiches gilt für die Betriebsprüfungsklausel (Contest 

Clause), die die Mitwirkungsrechte des zur Steuerentschädigung Verpflichteten im 

Steuerverfahren seines Vertragspartners regelt. 

IV. Einschätzung der Quellensteuergefahren und Resüm ee 

Die Zukunft ist ungewiss. Geschäftliche Entscheidungen sind jedoch regelmäßig von der 

Annahme geleitet, dass sich bestimmte wirtschaftliche und steuerliche Rahmenbedingungen 

auch langfristig nicht ändern werden. Insoweit widerspricht die Übernahme von 

Quellensteuerrisiken grundsätzlich genauso wenig vorsichtigem kaufmännischen Handeln 

wie dies für jede andere unternehmerische Maßnahme der Fall ist. Auch der vorsichtige 

Kaufmann darf sich darauf verlassen, dass bei Geschäftsbeziehungen zwischen westlich 

geprägten Industriestaaten die spätere Einführung von Quellensteuern entweder 

ausgeschlossen ist oder seine zuvor abgeschlossenen langfristigen Vertragsbeziehungen 

zumindest im Ergebnis nicht schädigen. 

Diese Gewissheit wird nicht immer berechtigt sein bei Vertragsbeziehungen mit Ländern 

ohne hinreichend lange Erfahrungen im internationalen Wirtschaftsverkehr oder bei 

atypischen Geschäftsstrukturen. Sie ist falsch in Bezug auf Offshore-Finanzzentren ohne 

Doppelbesteuerungsabkommen. Die Ertragsteuerfreiheit wird dort regelmäßig durch 

Quellensteuergefahren erkauft. Zahlungsströme durch Steueroasen werden in den nächsten 

Jahren seitens der Europäischen Union mit guter Wahrscheinlichkeit steuerlich belastet 

werden. Dies kann auch durch eine Regelung erfolgen, wonach ein gewisser Prozentsatz 

der Einnahmen aus Steueroasen als nichtabzugsfähige Betriebsausgaben den 

steuerpflichtigen Gewinn erhöhen. Vorbild hierzu wäre ein Konzept, welches bereits in § 8b 

Abs. 5 KStG für steuerfreie Auslandsdividenden geltendes Recht ist.  

Soweit internationale Quellensteuerrisiken übernommen werden, bedarf es somit einer 

sorgfältigen Untersuchung des Einzelfalls. Hierbei kennt die Praxis verschiedene Bausteine, 

um dem Unternehmen den notwendigen Komfort für seine Geschäftsentscheidung zu 

geben. Es sind dies 

• die Analyse der gegenwärtigen Steuerrechtslage einschließlich der Risiken einer 

Umqualifizierung, 

• die anwaltliche Einschätzung der Rechtsänderungsrisiken und der hieraus folgenden 

Konsequenzen, 
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• die Zusicherung des Vertragspartners bezüglich fehlender Sachverhaltskenntnis von 

einer geplanten Rechtsänderung, 

• die Prüfung und vertragliche Verankerung von Umstrukturierungsmöglichkeiten 

sowie  

• das Risikomanagement durch fortlaufende Kontrolle der Steuerrechtsentwicklung. 

Die Strukturierung der Geschäftsbeziehungen unter Quellensteuergesichtspunkten und die 

Verhandlung von Quellensteuerklauseln stellen eine Herausforderung für die 

steuerrechtliche Beratung und Interessenvertretung dar. Es handelt sich bei langfristigen 

Geschäftsbeziehungen um einen wesentlichen Aspekt der Vertragsgestaltung, dessen 

Bedeutung nicht unterschätzt werden darf. 
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